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WEG § 24 
COVID-19: Durchführung einer Wohnungseigentümerversammlung im Freien widerspricht 
nicht ordnungsgemäßer Verwaltung 
 
1. Das Anberaumen einer Wohnungseigentümerversammlung zu Pandemiezeiten – nach Scheitern 
von Umlaufbeschlüssen – auf dem Spielplatz des WEG-Grundstücks kann ordnungsmäßiger 
Verwaltung entsprechen (vgl. auch KG, Beschluss vom 30. April 1997 – 24 W 5809/96, ZMR 1997, 
487), wenn nicht mit Störungen Dritter zu rechnen und auch kein Verstoß gegen den Grundsatz der 
Nichtöffentlichkeit zu besorgen ist. 
2. Eine solchermaßen angekündigte Eigentümerversammlung kann nicht im Wege einstweiliger 
Verfügung untersagt werden. 










